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Vorwort

Der hier vorgelegte Tagungsband beinhaltet die eingereichten, verschriftlichten 
Vorträge, welche am internationalen Kolloquium „Der Alpen-Adria-Raum und 
das Imperium Romanum in der hohen Kaiserzeit: Neue wirtschafts- und sozialge-
schichtliche Forschungen im Spiegel archäologischer, epigraphischer, numismatischer 
und papyrologischer Quellen“ vom 27.-29.11.2019 in Klagenfurt vorgetragen wur-
den. Die Tagung war anlässlich des 65. Geburtstages von Univ.-Prof. Dr. Karl 
Strobel veranstaltet worden und hatte daher insbesondere zum Ziel, den Jubilar 
mit Überreichung einer Festschrift im Kreis von Freunden und Kollegen zu fei-
ern. �ematisch war sie demnach an die Forschungsaktivitäten des zu Ehrenden 
angelehnt, weshalb neue Erkenntnisse zu wirtschafts- und sozialgeschichtlichen 
Aspekten in der römischen Kaiserzeit mit Schwerpunkt auf dem Alpen-Adria-
Raum präsentiert und diskutiert wurden. Ein besonderes Augenmerk lag auf 
quellenbasierten Grundlagenstudien, was sich auch in den Artikeln dieses Ban-
des wieder�nden lässt.  

Die Beiträge des Bandes sind in drei Abschnitte gegliedert: der erste umfasst 
einen allgemeinen Teil zu generellen Beobachtungen hinsichtlich wirtschaftli-
cher und sozialgeschichtlicher Entwicklungen in der Kaiserzeit. Hier wurden 
die Abhandlung zur ökonomischen Entwicklung von Patrick Reinard, jene zur 
krisenhaften Situation des 3. Jh. von Barbara Stelzenberger sowie eine sozial- 
und wirtschaftsgeschichtliche Studie zu den Berufslisten antiker Astrologen 
mit akkurater Quellenauswertung von Herbert Graßl aufgenommen. 
Im zweiten Teil des Bandes steht der Alpen-Adria-Raum im Fokus der Be-
trachtung: Pierre Cosme gibt hier zunächst einen historischen Abriss über das 
Vierkaiserjahr mit Hinblick auf die Alpen-Adria-Region. Die übrigen Beiträge 
beinhalten epigraphische und numismatische Fragestellungen. Dazu zählen 
ein Beitrag von Lorenzo Cigaina zum inschriftlich belegten Verein der cultores 
Genii coloniae Aquileiae oder jener von Bernhard Hebert mit Altfunden (u.a. 
Münzen) im Burgmuseum Deutschlandsberg. Weiters wurden die Beiträge 
von Jacopo Marcer und Ursula Schachinger aufgenommen, welche Analysen 
zur Zirkulation von Münzen im Raum Bellunum bzw. Iuvavum präsentieren, 
sowie die Studie von Lorenzo Passera und Stefano Magnani, die eine Auswer-
tung der epigraphischen Dokumente Oberitaliens in Hinsicht auf Nennung 
von Geldbeträgen und ihre Wertigkeit vornehmen. 

Der abschließende, dritte Bereich trägt die Überschrift „Von Ägypten nach 
Kleinasien“, da in ihm einerseits die für den alltäglichen Bereich wichtigen Pa-
pyri mit Ägyptenbezug zusammengefasst sind, zum anderen Kleinfunde und 
epigraphische Dokumente aus dem kleinasiatischen Raum besprochen werden. 
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Für die papyrologischen Studien sind der Artikel von Sven Tost zu Munizipali-
sierungs- und Vermögensverhältnissen sowie jener von Giuseppina Azzarello zu 
Geldwertberechnungen in Papyri aus Ägypten und schließlich jener von Fabian 
Reiter hinsichtlich einer auf Papyrus überlieferten Petition zu nennen. Ergün 
La�ı, Stefano Magnani, Maurizio Buora, Alev Çetingöz und Sami Patacı be-
schäftigen sich abschließend mit Kleinfunden aus der südöstlichen Türkei bzw. 
mit Grabstelen aus Kilikien und neuen, korrigierenden Erkenntnissen zu einem 
phrygischen Meilenstein.

Gesamt gesehen wird mit den Beiträgen somit ein geographischer Bogen von 
Noricum über Oberitalien nach Ägypten bis Kleinasien unter starker Einbezie-
hung der Grundlagenforschung gespannt.
Zum Gelingen des Bandes entscheidend beigetragen hat die sorgfältige Satz- und 
Layoutgestaltung durch Herrn Mag. Christian Trapič, wofür die Herausgeberin 
ihm hier besonders danken möchte. 

Für die Drucklegung sei der Universität Klagenfurt herzlich gedankt, welche 
seitens der Fakultät für Kulturwissenschaften sowie des Instituts für Geschichte 
die �nanziellen Mittel dafür beisteuerte, sowie dem Verlag Marie-Leidorf, der 
die Aufnahme in das Verlagsprogramm ermöglichte. 

Die Herausgeberin                                                        Klagenfurt, im Oktober 2022

Vorwort
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Abkürzungsverzeichnis

Die Zitierweise der Zeitschriften richtet sich nach den Richtlinien der L’Année Philo-
logique bzw. des Archäologischen Anzeigers (1992), online unter: https://www.dainst.
org/de/web/guest/publikationen/publizieren-beim-dai/richtlinien 
Griechische Autoren wurden nach dem Verzeichnis im H.G. Liddel – R. Scott, A 
Greek-English lexicon, Oxford 91996, lateinische Autoren nach dem Index librorum 
spriptorum inscriptionum ex quibus exempla a�eruntur des �esaurus linguae Latinae, 
Leipzig 51990 zitiert; weiters wurden das Lexikon der Alten Welt, Stuttgart u.a. 1965 
(ND Augsburg 1994) für Abkürzungen sowie für Papyrus- und Ostrakaeditionen die 
Vorgaben unter http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist.html herangezogen.

Für Abkürzungen von Inschriftensammlungen siehe auch das Vademecum von F. 
Bérard – D. Feissel – N. Laubry – P. Petitmengin – D. Rousset – M. Sève 
(Hgg.), Guide de l’épigraphiste. Bibliographie choisie des épigraphies antiques et 
médiévales, Paris 42010, 19-20 bzw. https://inscriptions.packhum.org/biblio.html 

Folgende Zeitschriften und Standardwerke bzw. Abkürzungen wurden 
häu�g zitiert:

AE: Année Épigraphique, Paris 1888�.
ANRW: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, H. Temporini et al. 
(Hgg.), Berlin 1972�.
BMC: British Museum Catalog of Greek Coins, London 1873-1929.
BMCRE: H. Mattingly (u.a.), Coins of the Roman Empire in the British Muse-
um (London 1923–1950; 21975)
CIG: Corpus inscriptionum graecarum, Berolini 1828-1877.
CIL: Corpus Inscriptionum Latinarum consilio et auctoritate Academiae littera-
rum Borussicae editum, Berlin 1863�.
CLE: Carmina Latina Epigraphica, F. Bücheler – E. Lommatzsch (Hgg.), 
Leipzig 1930.
DNP: Der Neue Pauly. Enzyclopädie der Antike, H. Cancik – H. Schneider 
(Hgg.), Stuttgart – Weimar 1996�.
EDCS: Epigraphik Datenbank Clauss – Slaby (http://www.manfredclauss.de/
gb/index.html). 
EDH bzw. HD: Epigraphische Datenbank Heidelberg (http://edh-www.adw.
uni-heidel berg.de/bibliographie/suche).
EDR: online Epigraphic Database Roma: http://www.edr-edr.it
FUR: Forma Urbis Romae.
IG: Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Scientiarum Rei Pu-
blicae Democraticae Germanicae editum, Berlin 1877�. (editio tertia 1981�.).
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IGR: R. Cagnat et al. (Hgg.), Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes, 
Paris 1901-1927.
IlAlg: Inscriptions latines de l’Algérie, Paris 1922�.
ILLPRON: Inscriptionum Lapidarium Latinarum Provinciae Norici usque ad 
annum MCMLXXXIV repertarum indices, Berlin 1986.
ILS: H. Dessau, Inscriptiones latinae selectae, 3 Bde., Berlin 1892-1916.
ILTun: A. Merlin, Inscriptions latines de la Tunisie, Paris 1944.
InscrAq: J.B. Brusin, Inscriptiones Aquileiae, 3 Bde., Udine 1991-1993.
InscrIt: Inscriptiones Italiae, Rom 1931�.
IRT: J.M. Reynolds, �e inscriptions of Roman Tripolitania, Rome 1952 (on-
line: http://inslib.kcl.ac.uk/irt2009/index.html).
LIMC: Lexikon iconographicum mythologiae classicae.
Lupa: Fr. Harl – O. Harl: Datenbank Ubi erat lupa (http://lupa.at). 
OPEL: Onomasticon provinciarum Europae Latinarum, Ex materia ab A. Mócsy, 
R. Feldmann, E. Marton et M. Szilágy collecta. Composuit et correxit B. Lőrincz. 
Vol. I: Aba-Bysanus, Budapest 2005. Vol. II: Cabalicius-Ixus, Wien 1999. Vol. III: 
Labarum-Pythea, Wien 2000. Vol. IV: Quadratia-Zures, Wien 2002.
Pais SupplIt: E. Pais, Corporis inscriptionum Latinarum supplementa Italica, 
fasciculus I, additamenta ad vol. V Galliae Cisalpinae, Roma 1884-1888.
PGM: K. Preisendanz et al., Papyri Graecae Magicae. Die Griechischen Zau-
berpapyri. (2 vols) 1928 – 1931 (second ed.: 1974).
PIR²: Prosopographia Imperii Romani, ed. altera, Berlin 1970-1987.
PPM: Pompei: Pitture e mosaici. Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale.
RE: A. Pauli – G. Wissowa et al., Real Encyclopädie der klassischen Altertums-
wissenschaft, Berlin – Stuttgart – München 1893-1980.
RIB: �e Roman inscriptions of Britain, Oxford 1965 (online: https://romanin-
scriptionsofbritain.org/). 
RIC: H. Mattingly et alii, �e Roman imperial coinage, London 1923-1994.
RIU: Die römischen Inschriften Ungarns, Budapest 1972�.
RMM: B. Pferdehirt, Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in 
der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 2004.
RPC: Roman Provincial Coinage.
RRC: M. Crawford, Roman Republican Coinage, London 1974.
SEG: Supplementum epigraphicum Graecum, red. cur. A.G. Woodhead, Ams-
terdam 1923�.
Syll.³: Sylloge Inscriptionum Graecarum, ed. W. Dittenberger, 3rd ed., Lipsiae 1915�.
Tit.Aq.: P. Kovács – Á. Szabó, Tituli Aquincenses, Budapest 2009�.
TLL: �esaurus linguae latinae, editus iussu et auctoritate consilii ab academi-
arum quinque germanicarum Berolinensis Gottingensis Lipsiensis Monacensis 
Vindobonensis. Leipzig 1900 �.

Abkürzungsverzeichnis
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Die Zeugnisse für den Metropoliten Apollonios – nur ‚Tauben im 
Gras‘ in Bakchias?*

Fabian Reiter

Am 15. Juni 57 n. Chr. wurde im Bad des Dorfes Bakchias ein Mann namens 
Apollonios, Sohn des Apollonios, von einigen Bekannten tätlich angegri�en. Das 
Bad ist im Laufe der jüngeren Ausgrabungen des Dorfes in den Jahren 2006–2008 
am nördlichen Ufer des Kanals identi�ziert worden1. Das Geschehen bewegte 
Apollonios dazu, eine Petition an den Strategen Gaios Iulios Asinianos abzufas-
sen, in der er die Angreifer namhaft macht. In der Edition der Petition in BGU 
I 181 (P. Berol. 7140; nach 15. Juni 57 n. Chr.) macht der Herausgeber Friedrich 
Krebs darauf aufmerksam, dass unter der vorangehenden Inventarnummer P. Be-
rol. 7139 ein Duplikat der Petition von derselben Hand vorliegt, welches unpubli-
ziert geblieben ist. Da die Versoseiten beider Papyri soweit erhalten unbeschrieben 
sind, wäre es gut möglich, dass beide Versionen Entwürfe sind, die im Besitz des 
Apollonios verblieben sind. Aus der Beschreibung des Petenten ist zu entnehmen, 
dass er ein Pächter imperialer Güter aus dem Besitz des Maecenas war und zur 
Klasse der Metropoliten von Ptolemais Euergetis gehörte, vgl. BGU I 181, 3-7: 

αρ  ολλων ου το  ολλων ου | τῶν ὸ τ[ῆς μ ]τρο λεως, μισ ωτο  
| τινων τῆς (Ed.: τ[ῆς]) ρωνος λαυδ ου | α σαρος εβαστο  Γερμανι ο  
Α το ρ τορος | αι ναιτιανῆς (l. αι νατιανῆς) ο σ ας.
 Guy Nachtergael hat im Verlauf seiner Studien zur papyrologischen Über-
lieferung aus Bakchias den Petenten mit dem gleichnamigen Pächter von 
Taubenschlägen in der Quittung SB XVI 12799 (P. Berol. 7260; 5. Aug. 54 
n. Chr.) identi�zieren können2, die er mit einer kleinen Korrektur folgenderma-
ßen nach der Edition zitiert (Z. 5-7: ολλων ου | ολλων ου μισ ω(το ) 

εριστερε νων τ(ῶν) ν̣ ̣ (μ ) α χ(ιάδι) [Ed.: α χ(ι δος)]  | υτρ ου 
αι (νατιανῆς) ο σ( ας). Laut der Edition quittiert der Papyrus eine Steuer-

zahlung seitens einer Afterpächterin namens Didyme an den Hauptpächter der 

*  Der auf dem Kolloquium gehaltene Vortrag „Steuerwesen und Sozialgeschichte – eine Case 
Study aus dem römischen Ägypten“ konnte nicht zur Publikation vorbereitet werden, da einige 
Photos relevanter Ostraka in der andauernden globalen Gesundheitskrise noch nicht ange-
fertigt werden konnten. Als Ersatz reiche ich den vorliegenden Beitrag ein. Für Hilfe bei der 
Literaturbescha�ung danke ich herzlich Monica Annunziata, Willy Clarysse, Enrico Giorgi, 
Gabriella Messeri, Nicola Reggiani und Carla Salvaterra. Für die Abdruckerlaubnis der Berli-
ner Papyri SB XVI 12296, 12793 und 12799 und prompte Zusendung der Bilddateien danke 
ich Marius Gerhardt.

1 Vgl. Giorgi 2012; Giorgi 2014, 165-172; Giorgi 2020, 65-73.
2 Nachtergael 2003, vgl. auch BL XII 11.
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Taubenschläge Apollonios. Ein Vermerk von zweiter Hand oben links auf dem 
Blatt, der ιλ̣ ων̣ | ολ(  ) ολλω(  ) lautet, wird in der Edition dahingehend 
gedeutet, „daß der Pächter Apollonios, Sohn des Apollonios, in diesem Viertel 
sein Büro hatte“3. Nachtergael stimmt der Deutung zu und sieht sie bestätigt in 
der Erwähnung des Metropolitenstatus des Apollonios in BGU I 181, 4.
 Bei näherer Betrachtung von SB XVI 12799 unter Heranziehung der auf 
BerlPap zugänglichen Abbildung scheint mir Apollonios allerdings nicht der 
Empfänger der Zahlung, sondern vielmehr der Zahler selbst zu sein, vgl. die 
Neuedition des Textes im Anhang. Richtig scheint mir dagegen der Gedanke, 
dass die Erwähnung des Stadtteils Kilikon in Z. 1 (und nach der Neuedition 
auch in Z. 7) sich auf den heimischen Steuerbezirk des Apollonios bezieht, in 
dem er seine Kopfsteuer (λαογραφία) zu entrichten hatte.
 Dieser Stadtteil ist nicht allzu häu�g in den Papyri bezeugt, und es scheint 
mir daher bemerkenswert, dass die bisher frühesten datierten Kopfsteuerquit-
tungen für das Quartier, SB XVI 12296 (P. Berol. 7251; 15. Juli 95) und die 
von derselben Hand geschriebene SB XVI 12793 (P. Berol. 7389; 15. März 99 
[?], vgl. aber BL IX 292) sich wiederum auf einen Apollonios beziehen könnten: 
Die jeweils zwei Steuerzahler in SB XVI 12296, 3-4 und 6 heißen nach der 
Edition ολ(  ) ολ(  ) το( ) ολ(  ) μ (τρὸς) ενλ(  ) | τῆ(ς) ρ ω(νος) 
und Διοσ (  ) δελ(φὸς) μ (τρὸς) Διοσ(  ), in der vier Jahre späteren Quittung 
SB XVI 12793, 3-4 und 6 ολ(  ) ολ( ) το( ) ολ( ) μ (τρὸς) ενλ( ) | τ(ῆς) 

ρ ω(νος) und ολ( ) υἱὸ(ς) μ (τρὸς) ασουχ(αρ ου) τ(ῆς) ρ ω(νος).

3 Poethke – Sijpesteijn 1984, 51 zu Z. 1-2, vgl. auch Giorgi 2012, 36.

Fabian Reiter

Abb. 1: SB XVI 12296 © Staatliche Museen zu Berlin – Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung
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Die Au�ösung des Namens des jeweils ersten Steuerzahlers zu ολ(λ νιος) 
liegt natürlich ohnehin nahe. Auch wenn der Name zu häu�g in den Papyri 
auftritt, als dass allein aufgrund der Homonymie eine Identi�zierung statthaft 
wäre4, so scheint mir die Übereinstimmung des Steuerquartiers des in den 90er 
Jahren belegten Kopfsteuerzahlers mit dem des in den 50er Jahren belegten Pa-
trimonialpächters kein Zufall sein, denn alle vier Texte stammen aus der Privat-
sammlung von Heinrich Brugsch, die 1891 in die Berliner Papyrussammlung 
eingegangen ist. Daher liegt eine Verwandtschaft zwischen den homonymen 
Männern sehr nahe, am ehesten eine Beziehung von Vater und Sohn.
 Die in den Kopfsteuerquittungen gelesenen Mutternamen scheinen nicht sämt-
lich richtig gelesen: Nach den in BerlPap zugänglichen Abbildungen (s. Abb. 1 
und 2) möchte ich vorschlagen, an den zitierten Stellen SB XVI 12296, 3-4 und 
6 ολ(λ νιος) ολ(λωνίου) το( ) ολ(λωνίου) μ (τρὸς) τολ(  ) | τῆ(ς) 

ρ ω(νος) und Διοσ (  ) δελ(φὸς) μ (τρὸς) τῆ̣(̣ς) α( τῆς) sowie in SB XVI 
12793, 3 und 6 ολ(λ νιος) ολ(λωνίου) το( ) ολ(λωνίου) μ (τρὸς) 

τολ(  ) | τῆ(ς) ρ ω(νος) und ολ(λ νιος) υἱὸ(ς) μ (τρὸς) ασουχ(αρ ου) 
τ(ῆς) ρ ω(νος) zu lesen. Apollonios ‘der Jüngere’ hat im ersten Beleg zusam-
men mit seinem Bruder Diosk-, im zweiten mit seinem Sohn Apollonios die 
Kopfsteuer entrichtet.

4  Vgl. die lapidare Feststellung von Clarysse 2009, 33 im Rahmen seiner Forschungen zum 
Zenon-Archiv: „�e name Apollonios is too common to prove anything“.

Die Zeugnisse für den Metropoliten Apollonios

Abb. 2: SB XVI 12793 © Staatliche Museen zu Berlin - Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung
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Wenn vier Texte einer Familie aus einem Zeitraum von über vierzig Jahren erhalten 
sind, stellt sich die Frage, ob es sich vielleicht um ein Archiv handelt und eventuell 
noch weitere Dokumente desselben in unserer Überlieferung nachzuweisen sind. 
In der Tat scheint dies möglich, denn aus dem späteren 1. Jh. n. Chr. stammt das 
bisher gut 20 Texte zählende Archiv des Apollonios aus Bakchias, eines Verwal-
ters (φροντιστ ς) landwirtschaftlicher Güter u.a. des Alexandriners Chairemon, 
welches in jüngerer Zeit von Rubens Smolders genauer untersucht worden ist5. 
Die wenigen datierten Texte des Archivs stammen aus dem Zeitraum von 76-84 
n. Chr.6, aber mit der Zuweisung der landwirtschaftlichen Abrechnungen auf den 
Rückseiten der Berliner Fragmente des Ninos-Romans P. 6926 A und B an die 
Hand des Apollonios7 lässt sich der zeitliche Rahmen des Archivs nunmehr auf den 
Zeitraum von ca. 76-101 n. Chr. ausdehnen. Somit passen die oben angeführten 
Kopfsteuerquittungen SB XVI 12296 und 12793 gut in den Archivrahmen, wenn 
man Apollonios ‘den Jüngeren’, den ersten Steuerzahler in beiden Quittungen, mit 
dem Protagonisten des Archivs identi�ziert. Wie die vier besprochenen Dokumente 
stammen die meisten Texte des Apollonios-Archivs aus der Sammlung Brugsch8.
 Gibt es nun weitere Indizien, die für oder gegen eine Zuweisung der vier dis-
kutierten Texte an das Apollonios-Archiv sprechen? Betrachten wir die wenigen 
weiteren Anhaltspunkte bezüglich Familie und beru�icher Aktivität, die mit den 
bekannten Informationen zum Apollonios-Archiv in Verbindung gesetzt werden 
können: Zum einen erhellt aus den Kopfsteuerquittungen, dass Apollonios ‘der 
Jüngere’ einen Bruder namens Diosk- und einen Sohn Apollonios hatte, die in den 
betre�enden Jahren 94/5 bzw. 98/9 n. Chr. kopfsteuerp�ichtig waren, dass seine 
Mutter Ptol- hieß und Tochter eines Horion war, seine Frau Tasucharion ebenfalls 
Tochter eines Horion war, und dass sein Großvater ebenso wie sein Vater Apollonios 
geheißen haben dürfte.
 Auch der Vater des Protagonisten des Apollonios-Archivs hieß Apollonios: 
Von ihm stammt der undatierte Brief an Apollonios BGU I 339. Aus den Grüßen 

5 Vgl. Smolders 2004, Smolders 2005 und Smolders 2015.
6  Vgl. Smolders 2015, 70. Strassi 2014, 82 Anm. 4 setzt das Archiv auf den Zeitraum 59-99 

n. Chr., o�enbar aufgrund eines Schreibfehlers.
7 Reiter im Druck.
8  Ausnahmen bilden P.Michael. 15; BGU II 417 (aus der Privatsammlung von Rudolf Mosse) 

und BGU III 981 („Alter Bestand“).
9  Vgl. Smolders 2005, 98. Man könnte sich fragen, ob es sich nicht um einen Brief des Apollo-

nios selbst an dessen Sohn handeln könnte, aber die Hand ist eine andere als die bekannte des 
Apollonios (zu dieser vgl. Reiter im Druck). Falls sie identisch mit der der Petitionsentwürfe 
BGU I 181 und P. Berol. 7039 wäre, besäßen wir einen Beweis für die Identität von Apollonios 
‘dem Älteren’ mit dem Vater des Protagonisten, aber dies ist nicht der Fall. Es ist aber auch 
kein Gegenbeweis. Der Veteran Lucius Bellenus Gemellus zum Beispiel, der viele Briefe an 
seinen Sohn Sabinos und seinen Sklaven Epagathos eigenhändig verfaßte, bediente sich für die 
Abfassung von P.Fay. 110 eines professionellen Schreibers.
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am Ende dieses Briefes lässt sich schließen, dass Apollonios zu jener Zeit einen 
Bruder, eine Schwester und wahrscheinlich eine kleine Tochter hatte10. Vermut-
lich ist der Brief daher früher zu datieren als einige Briefe anderer Korresponden-
ten, die Grüße an eine Mehrzahl von Kindern des Apollonios ausrichten. Diese 
werden leider ebenso wie die Ehefrau nie namhaft gemacht11.
 Interessant ist das mehrmalige Auftreten des Namens Dioskoros im Apollo-
nios-Archiv: Mit der undatierten BGU II 417 ist ein Brief des Chairemon an 
dessen Sohn Dioskoros mit diversen Aufträgen erhalten, und derselbe Dioskoros 
wird in dem oben zitierten Brief des Vaters des Apollonios als Bote empfohlen, 
vgl. BGU I 33, 19-22: γρ ις δ  μοι ερ  ν|των ντιφ ν σιν δι  Διοσ ρου 
| το  υἱο  αιρ μονος  δι  ο ου ν | ε ρ ς. Die au�allende Spezi�zierung 
der Person des Dioskoros durch den Vatersnamen könnte darauf schließen las-
sen, dass es im Umkreis der Familie mehrere als Boten in Frage kommende 
Personen desselben Namens gab12. Aus dem Brief des Chairemon an Apollonios 
BGU I 248 (undatiert) wissen wir interessanterweise, dass die beiden Männer 
sich gemeinsam dem Dioskurenkult widmeten13. Sollten vielleicht beide aus re-
ligiöser Reverenz gegenüber dem unter dem Namen der Dioskuren verehrten 
Krokodilgötterpaar14 einen ihrer Söhne Dioskoros genannt haben?
 Einen stärkeren Anhaltspunkt für eine Verbindung zwischen den Textgrup-

10  Vgl. Z. 16-18: σ [ ο]υ | τ ν δελφ ν σου α  τὸν δελ̣φ ν | σου α  τ ν μι ρ ν α  το ς 
ν ο  | ντες (l. άντας), dazu bereits Smolders 2005, 98: „From the greetings, we learn 

that Apollonios has a wife or sister ( δελφ ), a brother and a daughter (ll. 16-19“).
11  Vgl. BGU I 249, 23 (Chairemon an Apollonios): σ ου τ  [ ]β σ αντ  (N. Litinas, PN) 

σου αιδ α με ᾿ (ν) (Ed: ν) [σ]  (Ed.; Litinas: ε ); BGU I 48, 20-21 (Kylindros alias [?] 
�eoktistos an Apollonios): σ ασαι τ  αιδ α α  | [τ] ν σ μβι ν σου; P.Michael. 15, 8-9 
(Chairemon an Apollonios): α τὸς ταχ ως σε σ σομαι  τ  | αιδ α σου, με  ν 
α  ρρωσο. Die unklare Stelle in Z. 8 wird von dem Editor D.S. Crawford und (in eckigen 

Klammern) den Herausgebern des Bandes H.I. Bell und E.G. Turner folgendermaßen kom-
mentiert: „�e word after σ σομαι cannot be αί, and is probably an abbreviation, perhaps 

σ (ασαι). [�e reading appears to be ωσ), perhaps for σ(α τως).]“. Die Vorschläge kom-
men paläographisch gut in Frage, aber eine Abkürzung an dieser Stelle würde verwundern. 
Mir schiene an der Abbildung (Plate IV) stattdessen auch die Lesung des Pronomens μοι 
in Frage zu kommen, vor der durch eine Art Haplographie ein Imperativ von σ ά εσ αι 
vergessen worden sein müsste, also etwa α τὸς ταχ ως σε σ σομαι. < σ ασαί> μ̣ο̣ι̣ τ  | 

αιδ α σου, με  ν α  ρρωσο.
12  Im Brief des Herodes an Apollonios BGU III 844 vom 20. Sept. 83 n. Chr. fungiert ein nicht 

näher spezi�zierter Dioskoros als Bote und als Spediteur von Fischen, vgl. Z. 16-19 mit BL I 
71: αλῶς δ  | οι σεις αρασχ ν | Διοσ ρ  χ νας ι ε ς | μ ν τειμ ν.

13  Vgl. Z. 11-13 mit W. Schubart bei Olsson 1925, 121: εῶν δ  βου|λομ νων ν[τ]ως μετ  
τ  ουχεῖα σ ´ σ σομαι. μνυ|μι δ  σο  ατ  τ[ῶ]ν Δ[ιο]σ [ο] ρων, ν οινῆ σεβόμε α 

λ .
14  Vgl. zur oft vorgeschlagenen Gleichsetzung der Dioskuren mit ägyptischen Krokodilgöttern 

zuletzt Pernigotti 2014, 43 und 47-48 sowie Kockelmann 2017, 234-237 mit ausführli-
cher Diskussion der einschlägigen Literatur.
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pen bietet die Bezeichnung des Steuerzahlers Apollonios ‚des Älteren‘ in SB XVI 
12799 als μισ ωτ ς εριστερε νων, denn auch der Protagonist des Apollonios-
Achivs scheint ein Experte für Tauben gewesen zu sein: In BGU II 596 (10. 
Mai 84) bittet Didymos Apollonios, dem Überbringer des Briefs beim Kauf von 
Tauben für ein Fest zu helfen15, und in dem Briefentwurf16 BGU II 594 (unda-
tiert) schreibt Apollonios an Chairemon, dass er eine Sendung von 22 jungen 
Tauben aufgegeben habe17. Apollonios scheint also leichten Zugang zu Tauben 
in Bakchias gehabt zu haben, und vielleicht gehörte die Taubenwirtschaft, die in 
Bakchias auch im 3. Jh. n. Chr. noch in großem Stil betrieben worden zu sein 
scheint18, sogar zu seinen wirtschaftlichen Betätigungen. Im Falle eine Identität 

15  Vgl. Z. 4-11 mit BL I 55: αλῶς οι σεις συνελ ν | [Α] ̣λου̣ρ ̣ω̣ν̣ι̣ τῶι ομ ον|τ  σοι 
τὸ [ι]στ[ ]λιον, ως | ε ς τ ν ωρτ ν εριστε|ρε δια μεῖν γορ σ ι, | α  ρωτ ε ̣ς̣ 

̣ατελ| ν συνευ̣ωχ [ς] μεῖν. Vgl. Nachtergael 1999, 116, demzufolge der Brief 
„semble indiquer que le pigion locale était réputé“.

16 So mit guten Gründen Smolders 2004, 235 mit Anm. 12.
17  Vgl. Z. 8-9 mit Litinas 2014, 194: εμ α δ̣[    δι  | ]α̣βίν[ο]υ εριστεριδεῖς ε οσι 

δ ω. Die folgenden Zeilen sind von Litinas richtig in [ ] μ ις̣ δ  τινα, ε να οδ ξ̣ω̣[μαι 
| c. 4 letters] χ  [ ] δ̣ι̣ ν τῆι τρια δ̣ι̣ korrigiert worden. Angesichts der Spuren und der 
Raumverhältnisse könnte man an eine Ergänzung zu [ να ] μ ις δ  τινα, ε να οδ ξω̣[μαι 
| α τὸν] ̣ν̣ [ ]α̣ ̣χ̣ι̣ά̣δι ν τῆι τρια δ̣ι̣ denken, vgl. für die Idee bereits Litinas’ Komm. zu 
Z. 10-11: „�en in the beginning of l. 11 a place name might have been mentioned, where 
something should be sent, e.g. ν α χι δι. In fact, before δι the upper edges of c. 5-6 letters 
are preserved, but I cannot make out a certain name.“

18  Vgl. die Einleitung zur Edition einer Abrechnung von Zuchttauben in Bakchias SB XXVI 
16539 (3. Jh. n. Chr.) in Nachtergael 1999, deren Summe sich auf insgesamt 2176 beläuft 
und Nachtergael zur Schlußfolgerung führt (S. 118-119) „che l’élevage des pigions était prati-
qué de façon intensive dans le village de Bakchias à l’époque romaine“. In Z. 1 des Papyrus ist 
am Ende die Anzahl der Tauben entgegen der Transkription nicht verloren, sondern auf dem 
beigegebenen Photo (S. 121, Pl. 1) teilweise noch lesbar: ̣ε̣ρ̣(ιστερα ) ρ .

     In der langen Gutsabrechnung aus Karanis P.Cair.Goodsp. 30 (191-192 n. Chr.) sind 
Eingänge teilweise hoher Geldsummen von bakchiotischen Pächtern von Taubenschlägen 
verzeichnet, vgl. Kol. XXI 13: (αρ ) α χ(ι του) μισ ωτ(ο ) ερι(στερ νων) (δρ.) ; 
XXIII 9: (αρ ) μισ ωτ(ο ) εριστ(ερ νων) α χ[ι τ(ου) (δρ.)] ̣; 15: (αρ ) μισ ωτ(ο ) 

εριστ(ερ νων) α χ(ι του) | (δρ.) μ; XXXIII 14–15: (αρ ) μισ ωτ(ο ) εριστ(ερ νων) 
α χ(ι του) | (δρ.) ρ. An den drei letztgenannten Stellen könnte man auch eine Au�ösung zu 
α χ(ιάδος) erwägen, vgl. Johnson 1936, 211: „dove-cotes at Bacchias (?) bring in over 340 

dr.“. Möglicherweise gehörten die Taubenschläge zum Besitz des Gutsbesitzers und sind die 
Einzahlungen als Pachtzinsen zu betrachten. Gleichwohl werden auch Ausgaben für Täubchen 
verzeichnet, vgl. Kol. V 20 (4 Dr.); XXXIII 9 (56 Dr.); 13 (52 Dr.); XLII 22 (8 Dr.); XLV 4 
([ ]4 Dr.); XLVI 9 (60 Dr.), von denen eine (Kol. XXXIII 13: αβείν̣ ̣ ερ(στεριδίων) (δρ.) 
νβ̣) direkt vor einer Einzahlung eines Pächters von Taubenschlägen (Kol. XXXIII 14-15, s.o.) 
genannt wird, also wohl bei derselben Gelegenheit für Täubchen aus Bakchias getätigt wurde!

     Eine Bemerkung zum Lemma in Kol. XIV 17 γρι ι(αν ) τιμῆς λαχά(νων) (δρ.) ρ: Der 
Name ist möglicherweise in Anlehnung an Kol. XXX 20 [ γρι ] ιαν( ) ( ρ) δατος (δρ.) 

 ergänzt worden. Allerdings begegnet in der Abrechnung an zwei Stellen ein Gemüseverkäu-
fer mit dem Namen Agrippinos, der gewiss identisch mit dem in Kol. XIV 17 erwähnten ist, 
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zwischen dem Protagonisten des Apollonios-Archivs und ‚dem jüngeren‘ Apol-
lonios hätte dieser die Aktivität seines Vaters in der Taubenzucht in irgendeiner 
Weise weitergeführt. Es sprechen somit neben der Namensidentität mehrere 
Indizien, nämlich die gemeinsame Herkunft, der ähnliche Sammlungshinter-
grund, die Zeitstellung der Belege und das Interesse an der Taubenzucht dafür, 
dass sowohl die Petition BGU I 181 und die Steuerquittung SB XVI 12799 aus 
den 50er Jahren als auch die Kopfsteuerquittungen SB XVI 12296 und 12793 
aus den 90er Jahren dem Archiv des Apollonios aus Bakchias zuzuschlagen sind, 
wenngleich ein sicherer Beweis momentan nicht erbracht werden kann.

Anhang: Neuedition von SB XVI 12799 (5. Aug. 54 n. Chr.)

In der Erstedition wurde die Quittung19 in Verbindung mit einer Steuer auf Tauben-
schläge gebracht, vgl. Poethke – Sijpesteijn 1984, 50-52 mit Verweis auf Wallace 
1938, 69-70. Allerdings spezi�zieren die Editoren nicht, welche der beiden von Wal-
lace diskutierten Abgaben, χισμὸς εριστερε νων oder τρίτ  εριστερε νων, 
sie intendieren. Die erstere dürfte ausscheiden, weil deren spärliche Bezeugungen in 
römischer Zeit allesamt aus Oberägypten stammen. Die zweite wird von Wallace 
wegen des in Steuerlisten mehrfach wiederkehrenden Betrags von drei Drachmen 
(zuzüglich der Prosdiagraphomena) als Lizenzabgabe betrachtet, für eine aktuelle 
Aufzählung der Belege s. G. Messeri, Komm. zu. P.Bastianini 21, 8. Auch in der 
einzigen aus Bakchias erhaltenen Steuerquittung für τρίτ  εριστερε νων P.Stras. 
VI 548 sind für das 30. und 31. Jahr des Commodus jeweils Zahlungen von 3 Dr. 
an die Geldpraktoren des Dorfes verzeichnet20. Die Zahlungssumme in der vor-

vgl. Kol. XXIV 8: γρι ίν  ( ρ) λαχά(νων) (δρ.) ρ und 17: γρι ίν  ( ρ) λαχά(νων) 
β̅ (δρ.) λβ. Daher ist der Name in Kol. XIV 17 gewiß ebenso in γρι ί(ν ) aufzulösen.

19  Für fruchtbare Diskussionen über die Probleme dieses schwierigen Papyrus danke ich herzlich 
Dieter Hagedorn und Giovanni Geraci.

20  Im Steuerkontoauszug für Lucius Herennius und Longinia Petronilla P.Bastianini 21 aus Phi-
ladelphia, der o�enbar Steuerbeträge eines Jahres im 2. Jh. n. Chr. enthält, lautet der letzte 
Eintrag in Z. 8 nach der Edition (τρίτ ς) εριστ(ερε νων) [(δρ.)] ρ̣ . Die Lesung des Betrags 
ist unsicher, vgl. den Zeilenkommentar: „la lacuna non è ampia: non è agevole, perciò, pensare 
che avesse contenuto il simbolo delle dracme fatto come al r. 7 e la cifra delle centinaia; d’altra 
parte, molto in alto, sul bordo superiore della lacuna rimangono due puntini di inchiostro 
(uno di qua e uno di là, separati da una piccola lacuna) che sarebbero ben compatibili con 
l’occhiello di un rho. Con cautela propongo, dunque, di ritenere che in lacuna sia caduto il 
simbolo delle dracme fatto come al r. 3 e un rho di cui sarebbero rimaste due minime tracce 
appartenenti alla curva dell’occhiello“. Die Beobachtungen sind präzise und an der Abbil-
dung der Edition gut nachvollziehbar, doch die minimalen Spuren vor  könnten wohl auch 
zur Vertikalen und zur oberen Diagonalen eines  gehören. Der resultierende Betrag von 27 
Drachmen wäre dann als Steuerlast für neun Taubenschläge zu deuten, wenn die Hypothese 
von Wallace zur Natur der Abgabe zutre�en sollte.
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liegenden Quittung ist hiermit nicht leicht in Übereinstimmung zu bringen; auch 
kann der Steuertitel τρίτ  εριστερε νων nicht gelesen werden, und die Zahlung 
geht o�enbar nicht an Praktoren, sondern auf das Konto eines nicht näher spezi�-
zierten Alexandros, vgl. die Neulesungen in Z. 5. All dies spricht gegen die Deu-
tung als Quittung für eine Steuerzahlung auf Taubenschläge.
 Alternativ könnte man den Text für eine Quittung der jährlichen Pachtzin-
sen für die Taubenschläge halten. Man würde in diesem Fall bei der Beschrei-
bung des Zahlungszwecks in Z. 7 den Terminus φόρος erwarten, der aber 
nicht auftritt. Verwunderlich bliebe auch bei dieser Option die Nennung des 
Stadtteils ιλί ων in Z. 1 und in der neuen Transkription auch in Z. 7. Stadt-
viertel werden in der Regel dann genannt, wenn der Status der Steuerp�ichti-
gen von Belang für die Steuerlast ist, vornehmlich in Steuerlisten, Kopfsteu-
erquittungen und Todesanzeigen. Die drei in der Quittung dokumentierten 
Zahlungen belaufen sich nun genau auf 8 + 8 + 4 = 20 Drachmen, dem für 
arsinoitische Metropoliten geltenden Kopfsteuersatz! Auch lassen sich einige 
der Spuren in Z. 7 mit einer Deutung als Kopfsteuerquittung für einen Met-
ropoliten gut vereinbaren, vgl. den Zeilenkommentar. Problematisch erscheint 
dagegen die ausführliche Beschreibung des Zahlers als Pächter der Tauben-
schläge des ehemaligen Besitzes des Maecenas in Bakchias. Welche Funktion 
hätte die Beschreibung der beru�ichen Aktivität im Zusammenhang mit der 
Kopfsteuerp�icht? Und warum erfolgte die Zahlung nicht an die Geldprakto-
ren von Bakchias?
 Den Ansatz zu einer Lösung dieses Rätsels scheint mir der zeitgenössische 
P.Mich. V 244 (26. Aug. 43 n. Chr.) zu bieten, ein Vereinsstatut der ολ σιμοι 
des Besitztums des Claudius in Tebtynis, die darin übereinkommen, dass der 
von den Mitgliedern erwählte Verwalter ( ιμελ τ ς) sämtliche Geldsteuern 
der Mitglieder einziehen solle, vgl. Z. 7-9: το  α το  ρον ωνος ε σ γοντος 
τ  δ μ σια τῶν | α τῶν ολυσ μων λαογραφ ας τε α  δα ανῶν | ασῶν 
το  α το  λ ους21. Bei den ολ σιμοι handelt es sich nach der weithin 
akzeptierten Deutung des Herausgebers um eine Kategorie von Bauern haupt-
sächlich imperialer Besitztümer, die von bestimmten P�ichten (insbesondere 
gewissen Liturgien) freigestellt waren22. Eine ähnliche privilegierte steuerliche 

21  Das Vereinsstatut der Salzverkäufer von Tebtynis P.Mich. V 245 (18. Aug. 47 n. Chr.) enthält 
eine analoge Regelung, derzufolge der von den Mitgliedern bestellte Verwalter ( ιμελ τ ς) 
intern die Gewerbesteuern einzuziehen hat, vgl. Z. 7-9: το  α το  | νχεος ε σ γοντος 
τ  δ μ σια τῆς α τῆς ργασ ας | αντα το  α το  σι ντος τους. Vgl. zur eigenständigen 
Steuererhebung auch Reiter 2004, 112-118 zum Einzug der Webersteuer in Philadelphia 
und Bakchias durch Organe der Webergilde, im Tempel von Soknopaiu Nesos durch die 
Priester selbst.

22  Vgl. A.E.R. Boak, Einl. zu P.Mich. V 244, S. 100-101; Parássoglou 1978, 61-64; Kehoe 
1992, 50-54.
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Behandlung ist inzwischen überzeugend auch für die ολ σιμοι imperialer 
Güter in Philadelphia erschlossen worden23.
 Es wäre daher wohl nicht verwunderlich, wenn die Praxis des eigenständigen 
Einzugs von Steuern in julisch-claudischer Zeit auch für Pächter imperialer Be-
sitzstände in Bakchias geübt worden wäre. Der Steuerzahler Apollonios im vorlie-
genden Text ist zwar nicht als γεωργὸς α  ολ σιμος o.ä. bezeichnet, aber er 
könnte doch Mitglied eines Vereins, beispielweise von Pächtern des Patrimoniums 
des Kaisers, gewesen sein und seine Kopfsteuer an einen Repräsentanten des Zu-
sammenschlusses, etwa einen Sekretär oder den Präsidenten, gezahlt haben.
 Nicht auszuschließen ist aber auch die Möglichkeit, dass es sich bei dem Emp-
fänger der Steuerzahlungen Alexander (Z. 5) um den Vorsteher ( ροεστ ς) oder 
einen Generalpächter ( λ μ τωρ) der αι νατιαν  ο σία oder von Parzellen 
derselben handelt24. Vergleichbar ist möglicherweise der Fall des Metropoliten 
Mnesithes, Sohnes des Petesuchos, der uns durch seine von der Ehefrau einge-
reichte Todesanzeige P.Oxy. XXXVIII 2837 = CPGr II 7 (25. Juli – 28. Aug. 50 
n. Chr.) bekannt ist: Er ist hier als Angehöriger eines steuerbegünstigten imperi-
alen Besitztums bezeichnet, und die Steueranzeige ist nicht wie üblich an städti-
sche Funktionäre, sondern an den Pächter ( λ μ τωρ) des Großgrundbesitzes 
Herakleides gerichtet25. Es ist daher anzunehmen, dass dieser irgendwie in den 
Steuereinzug der Angehörigen der Besitzung involviert war. Auch der Zahlungs-
empfänger im vorliegenden Text könnte dementsprechend ein Verwalter oder 
Großpächter der ehemaligen Besitzungen des Maecenas gewesen sein, vgl. auch 
Komm. zu Z. 5. Bei beiden vorgeschlagenen Deutungen, der Zahlung an einen 
Vereinsfunktionär oder an einen Verwalter der Besitzung, ließe sich die ausführ-
liche Beschreibung des Zahlers Apollonios als Rechtfertigung der privilegierten 
Zahlungswiese erklären, die im Falle einer Kontrolle durch o zielle Erhebungs-
organe der Metropole hilfreich sein könnte.

23  Vgl. Hanson 1984, 1113-1117, bes. 1113: „�e tax-rolls from Philadelphia add more 
examples of ολ σιμοι and suggest that an important element of the exemption enjoyed 
by ολ σιμοι of estates, non-imperial as well as imperial, is the privilege of collecting 
and arranging for their own laographia – at the least an exemption from surcharges for 
λαογραφία above 40 dr. and the visit of the tax-collector to the door“, außerdem Hanson 
1991, 188 und ihren Zeilenkommentar zu P.Sijp. 26, 9-15, zustimmend Gibbs 2011, 294 
mit Anm. 11 und Langellotti 2020, 187, deren Verweis in Anm. 132 „See n. 113“ in 
„See n. 130“ zu korrigieren ist.

24  Für die Titel der Verwalter und Generalpächter imperialer Besitzungen vgl. Parássoglou 
1978, 50-54.

25  Vgl. Z. 1-13: ρα λε δ  ̣λ μ̣ ̣τορ[ι ο] σ ας | το  υρ ου ιβερ ου λαυδ ου | α σ[α  
ρ]ο̣[ς ]εβαστο ̣ Γ̣[ε]ρμαν̣[ι ο]  | Α το ρ ̣τ̣ο̣[ρ]ο̣ς | αρ  λ̣ε̣[ ν ς] μονος με|τ ̣ ̣[υρ ]
ο̣υ̣ τ̣ο̣ ̣ [ ]α̣υ̣τῆς δελφο  | Δ̣ιον̣υσ ου τ̣ο̣[ ] α το  μονο ς´. | [ ] ̣ν̣ ̣ρ̣ μ̣ο̣υ̣ ν̣ σι ῆς 

ετε|[σο] χο̣υ̣ [τῶ]ν̣ ̣ν̣ τ  τελ  τῆ ς´ | ̣[ρ]ο̣[ ]ε̣ι̣μ̣[ ν ς ο] σ ας ναγρα|φ[ μεν]ο̣ς̣ [ ] ̣[  
λ]α̣ ̣ρας Δρ μου | ̣[αρ ι]δ̣[ο]ς̣ ̣[εο ] μεγ[ ]λ̣ου | [τελε ]τ ̣[σ]ε̣ν λ .
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Über den ersten beiden Zeilen des Textes sind Tintenabdrucke zu sehen. Die-
ter Hagedorn verdanke ich die Beobachtung, dass es sich um einen spiegelver-
kehrten Abdruck der ersten beiden Zeilen handelt, entstanden durch Rollung 
des Blattes, als die Tinte noch nicht getrocknet war. Vermutlich sind die Zeilen 
nach Abfassung der Quittung hinzugefügt worden. Etwa 2 cm vom rechten 
Blattrand ist eine unregelmäßig verlaufende Klebung zu erkennen, die in der 
Erstedition unbemerkt geblieben ist.

  1 (2. Hd.) ιλί ων

  2    ολ(λ νιος) ολλωνίου

  3 (1. Hd.) ( τους) τεσσαρεσ αιδε άτου ιβερίου λαυδίου αίσαρος

  4     εβαστο  Γερμανι ο  Α το ράτορος μ (νὸς) Γερμανι (ου) β̣̅ ̅

  5     δι γρ(α εν) δι( ) Δ μ (τρίου) χε(ιριστο ) ε ς τὸ(ν) λεξάνδ(ρου) λόγο(ν) ολλ νιος

  6    ολλωνίου μισ ω(τ ς) εριστερε νων τ ( ) ν̣ ̣ (μ ) α χ(ιάδι) 

  7    ίου αι (νατιανῆς) ο σ(ίας) ὸ γ̣( ) α [ ] ιλί̣ (ων) 

  8    υ (αρ ς) (δρ.) τ ι, γ(ίνονται) (δρ.) , α  τ ̣  ε ̅ το  ε φ μ (νὸς)

  9    (δρ.) τ ι, γ(ίνονται) (δρ.) , α  τ ̣  ιβ ̅ το  αισαρείου μ (νὸς) (δρ.) τ σ̣ε̣ ρ̣ε̣(ς),

10          γ(ίνονται) (δρ.) δ.

    4 Γερμανι είου 8 τ  9 τ , τ σσαρας

 4  Γερμανι (ου): Γερμανι εί(ου) (Ed.).
 5-6:  δι γρ(α εν) δι( ) Δ μ (τρίου) χε(ιριστο ) ε ς τὸ(ν) λεξάνδ(ρου) 

λόγο(ν) ολλ νιος | ολλωνίου μισ ω(τ ς): δι γρ(α εν) Διδ μ  
εε̣ῖτος το( ) λεξ νδ(ρου) λ γο(ν) ολλων ου | ολλων ου 

μισ ω(το ) (Ed.). Zur Rolle der χειρισταί in der Steuererhebung der 
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frühen Kaiserzeit s. D. Hagedorn, BGU XX, S. 93-97, der vorschlägt, 
in ihnen in dieser Periode „Agenten der Staatsbank zu sehen, die in den 
Dörfern als deren Repräsentanten wirkten“ (S. 96). Bei dem Zahlungs-
empfänger Alexandros könnte es sich gemäß den in der Einleitung erwo-
genen Deutungen einerseits um den Repräsentanten eines Berufsvereins 
handeln, zum anderen um den Verwalter der ehemaligen Besitzungen 
des Maecenas in Bakchias. Die lakonische Nennung desselben ohne 
weitere Bezeichnung seiner Funktion oder Stellung und ohne den Va-
tersnamen verwundert. Sie könnte auf eine weithin bekannte Persönlich-
keit hinweisen. Sollte es sich vielleicht um ein Mitglied der Familie des 
Präfekten Ägyptens Tiberius Julius Alexander handeln, die in Ägypten 
bekanntlich beträchtliche wirtschaftliche Interessen besaß? Der Bruder 
des späteren Präfekten Marcus Julius Alexander, der in einigen Ostraka 
aus dem Nikanor-Archiv als ein bedeutender Unternehmer im Orient-
handel bezeugt ist, war schon vor Ende des Jahres 44 n. Chr. verstorben, 

Abb. 3: SB XVI 12799 © Staatliche Museen zu Berlin - Ägyptisches Museum und 
Papyrussammlung
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und Tiberius Julius Alexander selbst wäre möglicherweise eher mit seinen 
tria nomina genannt worden, aber der Vater der beiden käme durchaus in 
Betracht. Dieser ist uns durch Josephus nicht nur als Arabarch bekannt, 
sondern auch als enger Freund des Kaisers Claudius und Verwalter der 
Güter von dessen Mutter Antonia Minor in Ägypten. Vgl. zu ihm und 
den beiden Söhnen hauptsächlich Turner 1954, A. Fuks, Einleitungen 
zu CPJ II 418 und 419, G. Messeri, O.Petr.Museum, S. 156 und Faoro 
2016, 53-54.

 6   εριστερε νων: Zur wirtschaftlichen Ausbeutung von Zuchttauben 
in den Papyri vgl. ausführlich Cobianchi 1936, 99-119, in der Anti-
ke allgemein zuletzt Lunczer 2009, 147-148. Zu anderen Belegen für 
Taubenschläge aus Bakchias vgl. oben Anm. 18 und die Einleitung zur 
Neuedition.

      τ ( ): τῶ(̣ν) (Ed.). In Betracht kommen Au�ösungen zu το(̣ ), bezogen 
auf ίου, τῶ(̣ν), bezogen auf εριστερε νων, und τῆ(̣ς), bezogen auf 
ο σ(ίας). Am Ende der Zeile ist wohl ου̣  ̣oder ου̣  ̣zu lesen, vielleicht ν̣ ο̣υ?

     α χ(ιάδι): Nachtergael 2003, 76 anstelle von α χ(ι δος) der Edition.
 7   ίου: υτρ ου, l. χυτρίου (Ed.). Lesung und Bedeutung bleiben un-

klar. Paläographisch am ehesten möglich scheint mir die Lesung ιτ̣ρ̣ί̣ου; 
man könnte an ein Toponym denken, welches auf die P�anzung eines 
Zitronenbaumes zurückginge. Auch andere Lesungen wie ων̣ί̣ου oder 

εσ̣τ̣ρίου scheinen jedoch paläographisch nicht ausgeschlossen, wenn 
auch schwer erklärbar. Zum letztgenannten Vorschlag wäre LSJ s.v. 
„ στρειον storehouse for στροι II, arsenal“ zu vergleichen.

      ὸ γ̣( ) α [ ] ιλι̣ ̣ ( ) : ὸ αλογ(  )   ̣  ̣ α α  τ ̣  γ   ̣  ̣   ̣(Ed.). 
Angesichts des Kontextes möchte man zu Beginn des Passus an eine Form 
von ολ σιμος denken, aber paläographisch lässt sich eine entsprechen-
de Lesung schwer rechtfertigen, und das Wort sollte vor Nennung der Be-
sitzung stehen. Hinter ό könnte man Lesungen wie να̣γ̣̣(εγραμμ νων) 
oder ο̣γ̣(εγραμμ νων) erwägen, aber paläographisch noch attraktiver 
scheint mir λαο̣γ̣̣(ραφουμ νων) bzw. λαο̣γ̣(ραφίας). Die Verbindung 

ὸ λαο̣γ̣̣(ραφουμ νων) ließe sich vergleichen mit Ausdrücken wie 
ολυ|[σ μου ] ὸ νδρῶν εντ οντα λογ μου | [ἱερο  in VBP VI 

169, 4-6 (132/3 n. Chr.) und anderswo. Darauf folgt eine stark gerun-
dete Spur geringer Höhe, die am ehesten zu σ oder μ (vgl. den Buch-
staben in Γερμανι ο  in Z. 4) gehören könnte. Ich würde am ehesten 
an μ ̣ (̣τρο όλεως) oder μ ̣ (̣τρο ολιτῶν) denken, vgl. für die Schreib-
weise μ (νός) in Z. 8 und 9. Vor ιλί ων könnte man μ(̣φόδου) oder 

μ[̣φ(όδου)] erwägen, aber eine so weitgehende Abkürzung wäre im 1. 
Jh. n. Chr. ungewöhnlich, und paläographisch überzeugt die Lesung von 
μ ̣ nicht wirklich. Unproblematisch wäre dagegen eine Lesung von [̣ό], 
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wenngleich die Wiederholung der Präposition in derselben Zeile wenig 
elegant wäre. Da die erwogenen Rekonstruktionsversuche der Beschrei-
bung des Apollonios in der Zeile nicht durch Parallelen gestützt werden 
können, bleiben sie weitgehend spekulativ. Der eigentliche Zahlungs-
zweck wäre nicht genannt und o�enbar auch nicht das zugehörige Steu-
erjahr, wenn es sich nicht in den Spuren hinter ιλί (̣ων) verbirgt; man 
könnte hier an die Lesung ιγ̣̣ ( τους) denken, die aber weder sachlich 
noch paläographisch besonders attraktiv wirkt. Die Zeile harrt weiterhin 
einer überzeugenden Lesung und Deutung.

 8   τ ι: τ{ω} ι (Ed.). Der Schreiber mag einen Bogen zu viel gezogen 
haben, aber es wird nicht seine Intention gewesen sein, das ω zweifach zu 
schreiben. Für einen redundanten Strich vgl. auch die Schreibweise von 
ε ς τό(ν) in Z. 5.

   9-10  (δρ.) τ σ̣ε̣ρ̣ε̣(ς), | γ(ίνονται) (δρ.) δ: (δραχμ ς) δ βολ(όν), | (γίνονται) 
(δραχμα ) δ ( βολός) (Ed.).

Übersetzung

(2. Hd.) Kilikon, 
Apollonios, Sohn des Apollonios.
(1. Hd.) Im vierzehnten Jahr des Tiberius Claudius Caesar Augustus Germani-
cus Imperator, im Monat Germanikeios, am 22. Es hat gezahlt durch den Agen-
ten Demetrios auf Alexanders Konto Apollonios, Sohn des Apollonios, Pächter 
der Taubenschläge … des ehemaligen Anwesens des Maecenas in Bakchias, einer 
von den Kopfsteuerp�ichtigen (?) der Metropolis (?), vom (?) Stadtteil Kilikon, 
acht Drachmen brutto, das macht 8 Drachmen, und am 5. des Monats Epeiph 
acht Drachmen, das macht 8 Drachmen, und am 12. des Monats Kaisareios vier 
Drachmen, das macht 4 Drachmen.
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